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Die Gemeindeversammlung vom 16.05.2025 hat mit einem überwälti-
genden Mehr von 104 JA zu 2 NEIN-Stimmen der Umgestaltung des 
Dorfkernareals zugestimmt. Es ist dem Gemeinderat ein grosses Anlie-
gen, der Bevölkerung für dieses Vertrauen und den weitblickenden 
Entscheid von Herzen zu danken. 
Wir nehmen diesen Entscheid als Auftrag an und sind uns der Verant-
wortung bewusst, das Projekt möglichst zielgerichtet, termingerecht 
und kosteneffizient umzusetzen. Damit dies gewährleistet ist, hat sich 
der Gemeinderat eingehend mit der Projektorganisation auseinander 
gesetzt. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil nebst diesem Projekt 
auch andere wichtige Vorhaben nicht vernachlässigt werden dürfen. 
Nebst den bereits eingeplanten und laufenden Projekten (Ersatz Werk-
hof/Feuerwehrmagazin, Anpassung UeO Uferschutzplan für Radweg-
brücke Lyssstrasse, Reorganisation Schulstruktur) hat die Gemeinde-
versammlung den Rat zusätzlich beauftragt, die Umsetzung des Pro-
jekts zur Umgestaltung der Kirchstrasse an die Hand zu nehmen und 
der nächsten Versammlung ein entsprechendes Geschäft zu unterbrei-
ten. Auf  Seite 2 dieses Blitzes informieren wir Sie deshalb bereits 
heute über die Zielsetzungen und vorgesehenen baulichen und ver-
kehrstechnischen Massnahmen dieses Vorhabens. 
 
Gerne nehmen wir diese Herausforderungen an und bitten Sie, bei 
Fragen und Anregungen hierzu mit uns Kontakt aufzunehmen, sei es 
per E-Mail an die Gemeindeverwaltung oder direkt mit einem der Mit-
glieder des Gemeinderats. 
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Die Gemeindeversammlung vom 16.05.2025 hat einen Antrag als verbindlich 
erklärt, dass der Versammlung das Projekt zur Umgestaltung der Kirchstrasse 
zur Beschlussfassung zu unterbreiten ist. Es ist dem Gemeinderat ein Anlie-
gen, die Bevölkerung über den Stand dieses Geschäfts bereits frühzeitig vor 
dem Entscheid zu informieren. 
Das Vorhaben ist aufgrund verschiedener Eingaben von Anwohnenden der 
Kirchstrasse, aber auch aus verkehrstechnischen Überlegungen ab 2020 
durch den Gemeinderat entwickelt worden. Es beinhaltet im Wesentlichen 
· den Neubau eines Trottoirs entlang der östlichen Fahrbahn auf der gesam-

ten Länge der Kirchstrasse, also von der heutigen Bushaltestelle Kirchstra-
sse 14, vor dem Pfarrhaus durch über die Einmündungen Pfarrmatte und 
Hinterdorf bis zur Einmündung in die Dorfstrasse. 

· die Verlegung und hindernisfreie Ausgestaltung der Postautohaltestelle in 
den Bereich zwischen Gemeindehaus/Kirchstrasse 14 und dem Pfarrhaus; 
die Haltestelle kommt so neu auf die Fahrbahn zu liegen. 

· die Umgestaltungen der Einmündungen Hinterdorf (neu nur noch eine Ein-
mündung, mit Trottoirüberfahrt) und Pfarrmatte (neu mit Trottoirüber-
fahrt). 

Mit diesen Massnahmen sollen folgende Wirkungen erreicht werden: 
· Entlastung der Liegenschaft Kirchstrasse 16 von den Emissionen der 

Postauto/-haltestelle  
· Gewährleistung der Hindernisfreiheit der Postautohaltestelle 
· Temporeduktion durch Postautohalt auf Fahrbahn (Verkehrsberuhigung) 
· Verbesserung Verkehrssicherheit bei Übergang Pfarrhaus-Kirche (geringere 

Strassenbereite/evtl. Fussgängerstreifen) 
· Verbesserung Beleuchtung der Fussgängerüberquerungen 
· Verbesserung Übersicht Einmündung Hinterdorf-Kirchstrasse 
· Verbesserung Verkehrssicherheit vor Liegenschaft Lauper/Kirchstr. 1 
· Verbesserung Verkehrssicherheit Fussgänger entlang Kirchstrasse 
 
Die Kostenschätzung für dieses Projekt wurde im Februar 2025 durch das In-
genieurbüro Christen + Partner AG Lyss aktualisiert und beläuft sich auf rund 
1,2 Mio. Franken. Der Projektstand und -bericht kann auf Anfrage bei der Ge-
meindeverwaltung eingesehen werden. Der Gemeinderat wird in Vorbereitung 
des Gemeindeversammlungsgeschäfts noch einmal ausführlich über die Inhal-
te informieren. 
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Nachdem die Gemeindeversammlung das Geschäft Überbauung Dorfkern an-
genommen hat, wird der Gemeinderat der nächsten Versammlung das Ge-
schäft zum Ersatz des Werkhof-/Feuerwehrmagazins unterbreiten. Hierzu ste-
hen zwei Standorte zur Auswahl:  
Einerseits die ZöN Gemeindebetriebe beim Schulhaus, wo zwei Standortvari-
anten (direkt beim Schulhaus oder bei der Einmündung Schulweg/Lyssstrasse) 
möglich sind. Beide Varianten habe Nachteile, sei es aus verkehrstechnischer 
Sicht (Nähe zum Schulbetrieb) oder aufgrund hoher Erschliessungskosten 
(Ausbau Schulweg, Umgestaltung Einmündung Lyssstrasse). 
Andererseits steht die ZöN Gemeindebetriebe an der Dorfstrasse 99a 
(Glastreibhaus) zur Verfügung, welche im Rahmen der Ortsplanungsrevision 
neu eingezont wurde. Der Gemeinderat und auch das eingesetzte Projektteam 
bevorzugen diese Variante, weil sie kostengünstiger ist, weniger Kulturland 
beansprucht und für die Feuerwehr an einem idealen Standort liegt. Dabei 
wird jedoch entgegen des bisherigen Projekts verzichtet, die Separatsamme-
stelle auch an diesen Standort zu verlegen (diese ist in der Überbauung Dorf-
kern eingeplant). Die heutige Grundeigentümerin hat einem Verkauf der Lie-
genschaft zugestimmt, insofern sie auf dem Restgrundstück ein Betriebsge-
bäude  (Gartenhaus) zur Bewirtschaftung der verbleibenden Hofstatt errichten 
kann. Dies ist zulässig, insofern sich diese Nutzung der öffentlichen Nutzung 
klar unterordnet. Damit dieser Standort unter diesen Voraussetzungen auch 
beschlussfähig sein wird und bei Zustimmung der Gemeindeversammlung 
rasch realisiert werden kann, sieht der Gemeinderat vor, bereits vor der Ver-
sammlung - aber unter Vorbehalt des Versammlungsbeschlusses - folgende 
vorbereitende Massnahmen einzuleiten: 
· Regelung Kaufvertrag mit Grundeigentümerin 
· Einreichung Baugesuche für Neubau Werkhof-/Feuerwehrmagazin für Kuba-

turen, Gebäudestellung und Nutzung durch Einwohnergemeinde und für das 
Gartenhaus durch die Grundeigentümerin 

· Verifizierung Kostenvoranschlag  (zurzeit in der Höhe von rund 1.7 Mio 
Franken) und Formulierung Kreditantrag an GV 

· Kreditbeschluss GV 28.11.2025 
Nach Zustimmung der Versammlung: 
· Ordentliches Baugesuch Januar 2026 (Baubewilligung April/Mai) 
· Submission März/April 2026 
· Bauausführung ab Frühjahr 2026 (Bauzeit ca. 7 Monate) 
· Bezug Herbst/Winter 2026 
Mit diesem Vorgehen kann sichergestellt werden, dass das neue Werkhof-/
Feuerwehrmagazin bezogen werden kann, bevor die Bauarbeiten im Dorf-
kernareal starten und das bisherige Magazin abgebrochen wird.  
Sämtliche vorbereitenden Handlungen erfolgen selbstverständlich immer unter 
dem Vorbehalt, dass die Versammlung dem entsprechenden Kreditantrag zu-
stimmen wird. Auch wenn Sie also im Sommer/Herbst eine Baupublikation für 
diese Vorhaben im Anzeiger sehen, wird die Gemeindeversammlung noch frei 
entscheiden können, ob und wie der Ersatz des Feuerwehrmagazins realisiert 
werden kann. 
Für Fragen zu diesem Vorgehen oder den vorgesehenen Standorten steht 
Ihnen die Gemeindeverwaltung oder der Gemeinderat selbstverständlich ger-
ne zur Verfügung. 
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Wie die Gemeinde Lyss informiert, wurde die Kleintierklappe bei der Tierkör-
persammelstelle Lyss per sofort ausser Betrieb genommen. 
Leider kam es in letzter Zeit vermehrt zu unsachgemässen Entsorgungen, 
was zu unschönen Situationen und wiederholten Blockierungen der Klappe 
führte. Aus hygienischen und betrieblichen Gründen sah sich die Betreiberin 
deshalb gezwungen, die Klappe ausser Betrieb zu nehmen. 
Für die Entsorgung toter Kleintiere stehen weiterhin die regulären Öffnungs-
zeiten der Tierkörpersammelstelle zur Verfügung. Bitte beachten Sie hierzu 
die regulären Öffnungszeiten sowie die nachfolgende Benützungsordnung: 
Öffnungszeiten  
Montag bis Samstag von 08.00 – 12.00 Uhr  
(an Sonn- und Feiertagen ist die TKS geschlossen). 
Unsachgemässes Deponieren von toten Tieren ist verboten! 
Ausserhalb der Öffnungszeiten kann der Pikettdienst in Notfällen unter der 
Tel. Nr. 032 384 54 56 kontaktiert werden. 
Für Kleintiere (Katzen, Hunde, Kaninchen usw.) stehen Container zur Verfü-
gung. Die Plastik- und Papiersäcke, Kartonschachteln können in dem vor-
handenen Abfallkübel entsorgt werden. 
Tierkörper ab Hof / Transport / Anlieferungen aus Betrieben 
Für den Transport der Tierkörper ab 200kg (Tiere ab Hof) kontaktieren Sie 
bitte die Centravo AG unter der Nummer: 032 387 47 87 / ausserhalb der 
Öffnungszeiten 032 384 33 33. 
Das Gewicht der angelieferten Ware muss für die Rechnungstellung gewo-
gen werden. Vor Ort werden jeweils die Kontaktdaten von dem Betrieb, von 
unserem Mitarbeiter aufgenommen. 
Bestimmungen aus der Kantonalen Tierseuchenverordnung (KTSV) 
Art. 15a * Ablieferung der tierischen Nebenprodukte * 
1  Die tierischen Nebenprodukte sind grundsätzlich den Sammelstellen der 
Gemeinden abzuliefern. * 
2 Ausgenommen sind tierische Nebenprodukte über 200 Kilogramm. Diese 
sind direkt der GZM Extraktionswerk AG in Lyss abzugeben. * 
Art. 17 Verteilung der Kosten 
4 Betriebe, die gewerbsmässig schlachten oder Fleisch verarbeiten, über-
nehmen die Kosten für die Entsorgung der bei ihnen anfallenden tierischen 
Nebenprodukte gemäss ihren schriftlichen Vereinbarungen mit den Entsor-
gungsbetrieben. 
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Gottesdienst im Werdthof 
 

Sonntag, 06. Juli 2025, 09.30 Uhr 
bei Familie  
Hans Peter und Anne Möri, Werdtstrasse 4 
 

Pfrn. Magdalena Daum 
Mitwirkung: Duo FINKpositiv 
Mit anschliessendem Apéro 
 

Sie sind alle herzlich eingeladen! 

Wir wünschen Ihnen wunderbare 
Sommertage! 

Donnerstag,  03. Juli, 14.00—16.00 Uhr 
Kirchgemeindehaus 
 

Diese Nachmittage sind für Männer und Frauen in allen Altersklassen. 
Ansprechperson ist Kirchgemeinderätin Ruth Stettler. 
 

Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein beim Handarbeiten. 
www.pixabay.com 

 

Saisonstart: Feierabendhöck im Pfarrhausgarten 
Donnerstag, 26. Juni, 18.00 - 21.00 Uhr und 
Donnerstag, 10. Juli, 18.00—21.00 Uhr 
 

Geniessen Sie mit Ihrer Familie, Arbeitskollegen, Freundinnen oder Nachbars-
leuten den Feierabend unter den Bäumen im lauschigen Pfarrhaus-Pärkli. Bei 
Regen oder Kälte sind wir im Kirchgemeindesaal. Die Pfarrerin Aline Berger 
freut sich in ungezwungenem Rahmen bekannte Gesichter zu sehen und neue 
Leute kennenzulernen.  
Es gibt kühle Getränke für Alt und Jung. Kommen Sie einfach vorbei. 
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Pünktlich wie immer startet der SCB-Car zu unserem Frühlingsausflug. 
Unser Chauffeur André Stulz von Marti Car Kallnach fährt uns sicher ins  
Garten- und Bonsaicenter Zulauf in Schinznach-Dorf. 
Vom Car steigen wir auf die Baumschulbahn um. Gemütlich tuckert das Zügli 
durch die grosse Anlage, wir staunen ob all der Vielfältigkeit. 
Die Firmengeschichte beginnt 1879, als der erst 28-jährige Johann Zulauf eine 
kleine Landgärtnerei eröffnet.  Drei Jahre später stirbt der Firmengründer jung 
und sein Bruder Jakob heiratet die Witwe und übernimmt den Betrieb.  1900 
übernehmen die Söhne von Johann Zulauf, Hermann und Hans, den Betrieb 
und teilen ihn auf. 1928 beginnt Hermann mit dem Bau der Baumschulbahn 
als Transportbahn für die schweren Pflanzen. Diese wird aber vorerst noch mit 
Muskelkraft betrieben, die Loks kommen später dazu. 
Die Firma wird in den kommenden Jahren innerhalb der Familie weitergegeben 
und vergrössert. 1977 wird das Bonsaicenter eröffnet und zum 100-jährigen 
Jubiläum wird die öffentliche Dampfbahn erweitert und der Baumschulpark 
ausgebaut. Ein weiterer, grosser Meilenstein in der Firmengeschichte ist 2003 
mit der Erweiterung des Garten- und Bonsaicenter auf über 20’000m2 zu ver-
zeichnen. Mittlerweile ist die ganze Anlage ca. 40 Hektaren gross und beschäf-
tigt in der 4. Generation 140 Mitarbeiter. 
Nicht nur die unzähligen Pflanzen benötigen Nahrung und Wasser, nein, auch 
wir freuen uns nun nach der Bahnfahrt über Kaffee und Kuchen, beides mun-
det innerhalb der Blumenpracht köstlich. Die freie Zeit kann mit Lädele und 
Schmökern im Center gut überbrückt werden. So füllt sich der Kofferraum des 
Cars für die Heimreise einmal nicht mit Sporttaschen, sondern mit allerlei far-
bigen, duftenden Blumen und Kräutern. 
Die Reise von Schinznach-Dorf nach Kernenried wird mit guten Gesprächen 
und den vorgelesenen Geschichten von Fritz Marti kurzweilig. Dank nicht allzu 
viel Stau kommen wir rechtzeitig im Restaurant Löwen an, wo wir ein sehr gu-
tes Nachtessen geniessen können, bevor wir die Heimreise antreten. Vielen 
Dank dem ganzen Löwen Team. 
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an die Gemeinde, Burger- und 
Kirchgemeinde, sowie Familie Möri Stefan für die grosszügigen Spenden. 
Jedes Jahr können wir uns mit Ansteckerli, passend zur Bluse, Jacke oder 
Hemd schmücken. Annemarie Bill zaubert in unzähligen Stunden die kleinen 
Kunstwerke, dafür möchten wir uns alle recht herzlich bedanken. 
 
Margareta Kocher 
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Donnerstag 03. Juli 2025 
18.00 Uhr bis 21.00 Uhr Schulanlage Kappelen 
  
Programm:     
18.00 Uhr bis 20.00 Uhr     Festwirtschaft, Kaffeestube, Tauschmarkt,  
     Märmelibahn, Verkaufstand Projekttage,  
     musikalische und tänzerische Darbietungen 
 
20.00 Uhr                          Offizieller Festakt mit Verabschiedungen  
     und Begrüssungen 
                                        Ausklang mit Kaffeestube und Festwirtschaft 
  
Die Schüler*innen und die Lehrpersonen freuen sich auf Ihren Besuch. 

      Für`s Dorf – mitem Dorf 
Haus Hilfe Verein Kappelen – Werdt 

Der Haus Hilfe Verein Kappelen-Werdt ist seit 45 Jahren ausschliesslich für die  
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde da. Wir unterstützen im  
Haushalt: bei Krankheit, Unfall, nach einer Operation oder im Alter. 
Der Haus Hilfe Verein vermittelt und organisiert im Bedarfsfall eine  vertrauenswürdige,  
kompetente Helferin für Leistungen wie Reinigung oder Wäsche waschen. 
 
Bei einem jährlichen Mitgliederbeitrag von  
Fr. 35.00 für Familien  
Fr. 25.00 für Einzelpersonen 
profitieren unsere Mitglieder von einem subventionierten Tarif von Fr. 25.00 pro Stunde  
für die Haus Hilfe Leistungen. Zusätzlich übernimmt der Haus Hilfe Verein die Lohnzahlung  
an die Helferin und Abrechnung mit den Sozialversicherungen. 
 
Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie das soziale Ziel des Vereins:  
die Mitgliederbeiträge und Spenden werden zur Deckung des Defizits verwendet,  
da die Personalkosten die Einnahmen übersteigen. Die Arbeit des Vorstandes ist  
ehrenamtlich.  
Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben oder Fragen, sind wir gerne für Sie da.  
Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Nachricht!  
(Kontakt: Katharina Mathys, 079 343 29 08, mathys.katharina@bluewin.ch) 
 
Mit herzlichen Grüssen 
Ihr Team des Haus Hilfe Vereins Kappelen-Werdt 
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„Gemeinsam statt einsam“ 
 

Dienstag, 01. Juli 2025, 10.00 Uhr 
Dienstag, 15. Juli 2025, 10.00 Uhr 
 
Ab 10 Uhr zusammen rüsten, kochen, plaudern, essen um 11.45 Uhr. Für Alleinstehen-
de. Das Kochteam bittet darum, sich jeweils bis am Mittwoch vor dem Kochtag bei Pierre-
André Günter anzumelden, Tel. 079 385 38 58. 

An folgenden Daten wird ein Mittagstisch stattfinden: 
 
Von Juni bis August ist Sommerpause 
 
26. September 2025, Restaurant Kartbahn 
31. Oktober 2025, Restaurant Linde 
28. November 2025, Restaurant Sternenpintli 
12. Dezember 2025, Restaurant Kreuz 
 
Anmelden können Sie sich wie bisher bei der Gemeindeverwaltung Tel. 032 
392 12 12. Benötigen Sie einen Fahrdienst? Teilen Sie dies bitte bei der An-
meldung mit. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 

Die meisten Dächer in unserer Gemeinde werden heute noch direkt in Sicker-
schächte und damit ins Grundwasser entwässert.   
Wer Photovoltaik- oder Sonnenkollektorenanlagen auf dem Dach hat, muss 
deshalb darauf achten, dass diese nur mit Wasser und ohne jegliche Zu-
sätze gereinigt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Reinigungszusät-
ze nahezu ungefiltert in unser Grundwasser gelangen.  
Bitte beachten Sie hierzu auch das Merkblatt „Reinigung und Entwässerung 
von Flächen mit Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren“ des Kant. Amt 
für Wasser und Abfall (AWA), welches im Internet heruntergeladen werden 
kann. 
Normalerweise sind die Flächen von Photovoltaikanlagen selbstreinigend und 
müssen nicht gereinigt werden. Eine allfällige Reduktion des Energieertrags ist 
primär von lokalen Verschmutzungsemissionen und vom Reinigungsintervall 
abhängig. Sollte eine Reinigung ausnahmsweise nötig sein, wird empfohlen, 
diese Reinigungsarbeiten nur durch Fachfirmen durchführen lassen und aus-
schliesslich deionisiertes Wasser zu verwenden.   
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In der Gemeinde Kappelen wird die familienergänzende 
Kinderbetreuung in Kindertagesstätten oder bei Tageseltern subventioniert.  
 
Interessierte Eltern oder Erziehungsberechtigte können online via 
www.kiBon.ch 
einen Antrag für einen Betreuungsgutschein stellen. 
 
Bitte beachten Sie, dass für Betreuungsgutscheine ab 1. August 2025 das Ge-
such bzw. die unterzeichnete Freigabequittung bis spätestens 31. Juli 2025 
bei der Gemeindeverwaltung eingegangen sein muss. 
Betreuungsgutscheine können immer erst auf den Folgemonat 
nach der Einreichung ausgegeben werden. 

Aufgrund von Belagsarbeiten auf der Kantonstrasse zwischen Lyss und 
Aarberg wird der Verkehr auf diesem Strassenabschnitt am  
Mittwoch, 09.07.2025 20.00 Uhr abends bis 
Donnerstag 10.07.2025 06.00 Uhr morgens 
über Kappelen  
(Lyssstrasse-Aarbergstrasse-Kirchstrasse-Dorfstrasse-Bielstrasse)  
umgeleitet. 
 
Sollten die Arbeiten witterungsbedingt nicht am obigen Datum ausgeführt wer-
den können, verschiebt sich der Termin auf Donnerstag vom 10.07.2025 
bis Freitag, 11.07.2025. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für diese Massnahme. 
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Der Gemeinderat Kappelen hat das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 
16.05.2025 in Anwendung von Art. 26 Abs. 2 des Organisationsreglements 
der Einwohnergemeinde Kappelen an seiner Sitzung vom 03.06.2025 geneh-
migt. 
Gegen den Genehmigungsbeschluss kann innert 30 Tagen nach Veröffentli-
chung, also vom 13.06. bis 14.07.2025 beim Regierungsstatthalteramt See-
land in Aarberg schriftlich und begründet Gemeindebeschwerde geführt wer-
den. Während dieser Frist liegt das Protokoll zur Einsichtnahme öffentlich bei 
der Gemeindeverwaltung Kappelen auf. 

Invasive Neophyten sind fremdländische Pflanzenarten, die sich bei uns stark 
ausbreiten. Sie verdrängen einheimische Arten und schaden der Biodiversität 
oder können gesundheitliche Probleme verursachen. Invasive Neophyten sind 
sehr widerstandsfähig, breiten sich schnell über weite Distanzen aus und kön-
nen dadurch grossen Schaden anrichten.  
Es ist daher wichtig, dass die Bevölkerung bei der Bekämpfung mit-
hilft und die Pflanzen in ihrem Garten konsequent ausjätet.  
Die Samen invasiver Neophyten werden nur in speziellen Kompostanlagen bei 
mehrtägig hohen Temperaturen (Heissrotte) oder durch die Verbrennung zer-
stört. In der Gemeinde Kappelen existieren keine Heissrotten für Grünabfälle.  
Die Gemeinde bietet aber im Rahmen eines Projekts, an welchem sich auch 
25 weitere Gemeinden beteiligen, spezielle Neophytensäcke an in welchen 
die unliebsamen Pflanzen abgefüllt werden können.  
Die Säcke können kostenlos zusammen mit der ordentlichen Kehricht-
abfuhr an den Kehrichtsammelstellen zur Entsorgung bereitgestellt 
werden, sie gehen zusammen mit dem ordentlichen Hauskehricht in die Ver-
brennung.  
Die Neophytensäcke können auf der Gemeindeverwaltung Kappelen 
gratis abgeholt werden. 
Damit die Bevölkerung die wichtigsten invasiven Neophyten wie die Kanadi-
sche Goldrute, das einjährige Berufskraut oder den Schmetterlingsstrauch 
kennenlernen kann, ist vom  
30. Juni bis 12. September 2025 beim Gemeindehaus Kappelen  
eine Ausstellung mit Anschauungspflanzen und informativen Texten eingerich-
tet.  
Zudem gibt es zu jedem Sack einen Flyer, auf dem die wichtigsten invasiven 
Neophyten beschrieben und bebildert sind. 
 
Nur wenn die Bevölkerung bei der Bekämpfung der invasiven Neophy-
ten mithilft, kann deren Verbreitung eingedämmt und damit der Scha-
den in Grenzen gehalten werden! 

Besten Dank für die Mitarbeit! 


